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Es wurde ein Gruppenversicherungsvertrag zwischen der Würzburger 
Versicherungs-AG und der PCS PrimeCyberService GmbH als Versiche-
rungsnehmer abgeschlossen.
Der Versicherungsnehmer bietet einzelnen Personen den Beitritt zu die-
sem Gruppenversicherungsvertrag an. Der Beitritt zu diesem Gruppen-
vertrag erfolgt automatisch mit dem Erwerb der PumucklCard.
Soweit Personen als versicherte Personen dieser Gruppenversicherung 
beitreten, gelten für sie die folgenden Zusatzbedingungen für die Grup-
penversicherung 2021 sowie die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Unfallversicherung zur PumucklCard (AVB PumucklCard 
2021).

Zusatzbedingungen für die Gruppenversicherung 2021:
a.	Eine Gruppenversicherung ist ein Rahmenvertrag, den eine Firma, 

eine Genossenschaft o.ä. als Versicherungsnehmer abschließt und 
zu dem einzelne Personen beim Versicherer angemeldet werden 
können. Der Versicherungsschutz kommt automatisch mit dem 
Erwerb der PumucklCard zustande. Die versicherte Person erhält 
eine Versicherungsbestätigung in der die Leistungen aufgeführt 
sind.  Der Versicherer hat das Recht einzelnen Personen aus wich-
tigen Gründen den Beitritt zu versagen oder den Austritt durch 
Kündigung zu fordern.

b.	Das Beitragsinkasso erfolgt durch den Versicherungsnehmer oder 
einer von ihm beauftragten Stelle. Der Versicherungsnehmer ist 
zur ordnungsgemäßen und fristgerechten Abrechnung mit dem 
Versicherer und der Abführung der Beiträge verpflichtet.

Es besteht für die versicherten Personen nur dann und nur für 
den Zeitraum Versicherungsschutz, für den die Beiträge gezahlt 
wurden und auch an den Versicherer abgeführt wurden. Weiter-
hin muss die versicherte Person dem Versicherer zusammen mit 
der Abrechnung für diesen Zeitraum auch fristgemäß gemeldet 
worden sein. Der Versicherungsnehmer haftet den versicherten 
Personen gegenüber für die ordnungsgemäße Durchführung die-
ser Aufgaben.

c.	 Der Versicherungsschutz und damit das Versicherungsjahr be-
ginnt frühestens mit dem Erwerb der PumucklCard. Er ist jedoch 
nicht an diese Mitgliedschaft gebunden, sondern kann auch unab-
hängig davon gegeben werden. Dazu kann die versicherte Person 
ein separates Vertragsverhältnis mit dem Versicherer beginnen. 
Ein späterer Beitritt zum Gruppenvertrag ist ebenfalls möglich 
und wird separat schriftlich bestätigt.

d.	Der Versicherungsschutz besteht bis zur Beendigung oder Stor-
nierung der PumucklCard. Der Vertrag verlängert sich über das 
Versicherungsjahr hinaus jeweils um ein weiteres Jahr, wenn 
nicht drei Monate vor Ablauf dem anderen Vertragspartner eine 
schriftliche Kündigung zugegangen ist. Wird der Vertrag zwi-
schen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer beendet, 
so endet der Versicherungsschutz für alle versicherten Personen 
zur nächsten individuellen Hauptfälligkeit. Über den Wegfall des 
Versicherungsschutzes werden die versicherten Personen recht-
zeitig informiert. 

Der Versicherungsnehmer ist für die Umsetzung der Beendigung 
bzw. die Information der versicherten Personen verantwortlich. 
In diesem Fall können die versicherten Personen beim Versicherer 
eine Weiterversicherung in Form einer direkten Vertragsbezie-
hung beantragen. Der Versicherungsschutz kann ebenfalls durch 
die fristgemäße Kündigung im Leistungsfall gemäß § 92 VVG 
beendet werden.

e.	Bei Änderungen des Beitrags oder des Leistungsumfangs des 
Gruppenversicherungsvertrages wird der Versicherungsnehmer 

die versicherten Personen ebenfalls rechtzeitig informieren. Die 
neuen Regelungen sind dann für alle versicherten Personen ab 
dem Zeitpunkt Ihres Wirksamwerdens im Gruppenversicherungs-
vertrag gültig. Ist die versicherte Person mit der Änderung nicht 
einverstanden, kann sie innerhalb eines Monats nach Erhalt der 
Mitteilung ihren Austritt aus der Gruppenversicherung zum Zeit-
punkt der Änderung erklären. Die Erklärung ist in Schriftform an 
den Versicherungsnehmer oder die vertragsführende Stelle oder 
den Versicherer zur richten.

f.	 Leistungsansprüche können die versicherten Personen direkt an 
den Versicherer stellen. Für die Durchsetzung von Leistungsan-
sprüchen, aber auch bei den Obliegenheiten im Schadenfall, ha-
ben die versicherten Personen die gleichen Rechte und Pflichten, 
wie sie für den Versicherungsnehmer gelten. 

g.	Alle rechtsverbindlichen Erklärungen und Mitteilungen im Rah-
men des Gruppenversicherungsvertrages zwischen Versicherer, 
Versicherungsnehmer und versicherten Personen müssen schrift-
lich erfolgen. 

h.	Soweit die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Un-
fallversicherung zur PumucklCard (AVB PumucklCard 2021) ab-
weichende Regelungen z.B. zu den versicherbaren Personen, zur 
Höchstversicherungsdauer oder auch Regelungen zu Warte- und 
Karenzzeiten vorsehen, gelten diese vorrangig.

i.	 In Abweichung zu § 44 Abs. 2 VVG haben die versicherten Perso-
nen das Recht, Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ohne Zu-
stimmung des Versicherungsnehmers geltend zu machen.

j.	 In Abweichung zu § 35 VVG ist eine Aufrechnung durch die Würz-
burger gegenüber einer versicherten Person gegen eine Forde-
rung, die aus dem Versicherungsvertrag gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer besteht, ausgeschlossen.

k.	Gemäß § 47 VVG kann auch die Kenntnis und das Verhalten der 
versicherten Personen berücksichtigt werden, sofern nach den 
Versicherungsbedingungen oder den gesetzlichen Vorschriften 
die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 
rechtlicher Bedeutung ist.
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Der Versicherungsumfang
1	 Was ist versichert?
2	 Welche Leistungsarten können vereinbart werden?
2.1	 Invaliditätsleistung
2.2	 Todesfallleistung
2.3	 Bergungskosten/Unfallservice
2.4	 Rooming-In
2.5	 Nachhilfeunterricht
3	 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?
4	 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Der Leistungsfall
5	 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
6	 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?
7	 Wann sind die Leistungen fällig?

Die Versicherungsdauer
8	 Wann beginnt und wann endet der Vertrag?

Der Versicherungsbeitrag
9	 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
	 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
	 bezahlen?

Weitere Bestimmungen
10	 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten
	 Personen zueinander?
11	 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
12	 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
13	 Welches Gericht ist zuständig?
14	 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?
15	 Welches Recht findet Anwendung?
16	 Wann und warum können wir Änderungen im
	 Bedingungswerk vornehmen?

Der Versicherungsumfang

1.	 Was ist versichert?
1.1	 Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versicherten  
	 Person während der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen.
1.2	 Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt.
1.3	 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötz- 
	 lich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereig- 
	 nis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. Es besteht  
	 ebenfalls Versicherungsschutz infolge von Vergiftungen durch  
	 Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.
1.4	 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung  
	 an Gliedmaßen oder Wirbelsäule

–	 ein Gelenk verrenkt wird oder
–	 Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen  
	 werden.

1.5	 Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung  
	 (Ziff. 3), sowie die Ausschlüsse (Ziff. 5) weisen wir hin. Sie gelten  
	 für alle Leistungsarten.

2.	 Welche Leistungsarten können vereinbart werden?

Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, werden im Fol-
genden oder in zusätzlichen Bedingungen beschrieben.

Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die Versi-
cherungssummen ergeben sich aus dem Gruppenvertrag und der 
Versicherungsbestätigung.

2.1	 Invaliditätsleistung
2.1.1	 Voraussetzungen für die Leistung:

2.1.1.1	 Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten  
	 Person ist unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt (Invalidität).  
	 Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich län- 
	 ger als drei Jahre bestehen wird und eine Änderung des Zustandes  
	 nicht erwartet werden kann.

Die Invalidität ist
–	 innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und
–	 innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt  
	 schriftlich festgestellt und von Ihnen bei uns geltend gemacht 
	 worden.

2.1.1.2	 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versi- 
	 cherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem  
	 Unfall stirbt.
2.1.2	 Art und Höhe der Leistung:

2.1.2.1	 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag. Anspruch  
	 auf die Kapitalleistung entsteht ab einem Invaliditätsgrad von  
	 mindestens 20 %.

2.1.2.2	Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Grundversi- 
	 cherungssumme und der Grad der unfallbedingten Invalidität.

2.1.2.2.1	Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend  
	 genannten Körperteile und Sinnesorgane gelten ausschließlich  
	 die folgenden Invaliditätsgrade:

•	 Arm 70 %
•	 Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
•	 Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
•	 Hand 55 %
•	 Daumen 20 %
•	 Zeigefinger 10 %
•	 anderer Finger 5 %
•	 Bein bis über der Mitte des Oberschenkels 70 %
•	 Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
•	 Bein bis unterhalb des Knies 50 %
•	 Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
•	 Fuß 40 %
•	 große Zehe 5 %
•	 andere Zehe 2 %
•	 Auge 50 %
•	 Gehör auf einem Ohr 30 %
•	 Geruchssinn 10 %
•	 Geschmackssinn 5 %
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der 
entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.
Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit mehrerer Körper-
teile (z.B. Hand und Finger; Fuß und Bein) der gleichen Extremität, 
ist bei der Bemessung des Invaliditätsgrades vom übergeordne-
ten Körperteil (Handwert und nicht Fingerwert) auszugehen. Eine 
Addition der Prozentwerte des Invaliditätsgrades der betroffenen 

Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Unfallversicherung zur PumucklCard 
(AVB PumucklCard 2021)
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Körperteile der gleichen Extremität erfolgt nicht. Bei Teilverlust 
oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt dies entspre-
chend.

2.1.2.2.2	Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Inva_ 
	 liditätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche oder geis- 
	 tige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind  
	 ausschließlich medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

2.1.2.2.3	Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren  
	 Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird  
	 der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist  
	 nach Ziff. 2.1.2.2.1 und Ziff. 2.1.2.2.2 zu bemessen.

2.1.2.2.4	Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall  
	 beeinträchtigt, werden die nach den vorstehenden Bestimmun- 
	 gen ermittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Dies gilt  
	 jedoch nicht für Ziff. 2.1.2.2.1. Mehr als 100 % werden jedoch  
	 nicht berücksichtigt.

2.1.2.3	 Stirbt die versicherte Person
–	 aus unfallfreier Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall  
	 oder
–	 gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem  
	 Unfall,
	 und
	 war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden, leisten  
	 wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem auf Grund der ärztli- 
	 chen Befunde zu rechnen gewesen wäre.

2.2	 Todesfallleistung
2.2.1	 Voraussetzungen für die Leistung:

Die versicherte Person ist infolge des Unfalles innerhalb eines Jah-
res gestorben. Auf die besonderen Pflichten nach Ziff. 7.5 weisen 
wir hin.

2.2.2	 Höhe der Leistung:
Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten Versiche-
rungssumme gezahlt.

2.3	 Bergungskosten/Unfallservice
2.3.1	 Voraussetzungen für die Leistung:

Die versicherte Person hat einen Unfall erlitten.
2.3.2	 Art und Höhe der Leistung:

Wir übernehmen bis zur vereinbarten Versicherungssumme Kos-
tenersatz für folgende Leistungen:

2.3.2.1	 Ersatz der Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von  
	 öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten Rettungs- 
	 diensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet wer- 
	 den. Die Kosten werden auch dann ersetzt, wenn der Unfall  
	 unmittelbar drohte oder nach den konkreten Umständen zu ver- 
	 muten war.

2.3.2.2	Beschaffung/Bereitstellung von Informationen über die Möglich- 
	 keit ärztlicher Versorgung und Herstellung der Verbindung zwi- 
	 schen dem Hausarzt der versicherten Person und dem behan- 
	 delnden Arzt oder Krankenhaus.

2.3.2.3	 Ersatz der Kosten für den Transport des Verletzten in das nächste  
	 Krankenhaus oder zu einer Spezialklinik, soweit medizinisch not- 
	 wendig und ärztlich angeordnet.

2.3.2.4	Ersatz des Mehraufwandes bei der Rückkehr des Verletzten  
	 zu seinem ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf ärzt- 
	 liche Anordnungen zurückgehen oder nach der Verletzungsart  
	 unvermeidbar waren.

2.3.2.5	 Ersatz der zusätzlichen Heimfahrt- oder Unterbringungskosten  
	 bei einem Urlaub im Ausland für mitreisende minderjährige Kin- 
	 der und dem mitreisenden Partner der versicherten Person.

2.3.2.6	 Ersatz der Kosten für die Überführung zum ständigen Wohnsitz  
	 im Todesfall im Inland. Bei Todesfall im Ausland Ersatz der Kosten  
	 für die Überführung zum ständigen Wohnsitz oder Ersatz der Kos- 
	 ten für die Bestattung im Ausland.

2.3.2.7	 Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, oder eine Entschädi- 
	 gung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht wer- 
	 den kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor, und es kann  
	 der Erstattungsanspruch gegen uns nur wegen der restlichen Kos- 
	 ten geltend gemacht werden. Dies gilt insbesondere für die Leis- 
	 tungen eines gesetzlichen oder privaten Kosten- oder Leistungs- 
	 trägers. Bestreitet ein anderer Ersatzpflichtiger schriftlich seine  
	 Eintrittspflicht, so erfolgt insoweit jedoch eine Vorleistung im  
	 Rahmen dieses Vertrages. Sie bzw. die versicherte Person haben  
	 alles ihnen Mögliche und Zumutbare zu unternehmen, um dazu  
	 beizutragen, dass die Ansprüche gegen andere Versicherer ver- 
	 folgt werden können.

2.3.2.8	 Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so  
	 wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.

2.3.2.9	 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung  
	 von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwen- 
	 dung.
2.4	 Rooming-In 
2.4.1	 Befindet sich das versicherte Kind nach einem Unfall im Sinne der  
	 Ziffer 1.3 AVB PumucklCard 2021 in medizinisch notwendiger sta- 
	 tionärer Behandlung und übernachtet ein Elternteil mit dem Kind  
	 im Krankenhaus (Rooming-In), so werden für höchstens 15 Über- 
	 nachtungen die nachgewiesenen Kosten maximal bis zu 50 EUR  
	 pro Übernachtung gezahlt.
2.4.2	 Hat noch ein anderer Ersatzpflichtiger zu leisten, werden nur  
	 die restlichen Kosten gezahlt, maximal die Leistung gem. Zif- 
	 fer 10.1. Bestreitet der andere Ersatzpflichtige seine Leistungs- 
	 pflicht, bleibt es beim vollen Leistungsanspruch.
2.4.3	 Bestehen bei uns noch weitere Verträge für das versicherte Kind,  
	 so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.
2.4.4	 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung  
	 von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwen- 
	 dung.
2.5	 Nachhilfeunterricht 
2.5.1	 Kann das versicherte Kind aufgrund des Unfalls im Sinne der Zif- 
	 fer 1.3 AVB PumucklCard 2021 nicht am Schulunterricht teilnehmen,  
	 erstatten wir die nachgewiesenen Kosten für Nachhilfeunterricht  
	 bis zu 50 EUR pro ausgefallenem Schultag. Die Kostenerstattung  
	 wird für maximal 60 Tage gezahlt.
2.5.2	 Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung  
	 von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwen- 
	 dung.
2.5.3	 Bestehen bei uns noch weitere Verträge für das versicherte Kind,  
	 so wird die Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.

3.	 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?

Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krank-
heiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verur-
sachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, 
mindert sich
–	 im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrades,
–	 im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in allen   
	 anderen Fällen
die Leistung entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des 
Gebrechens. Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, 
unterbleibt jedoch die Minderung.

4.	 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
4.1	 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:
4.1.1	 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusst- 
	 seinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen,  
	 sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere  
	 Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person  
	 ergreifen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder 
Anfälle durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis 
verursacht waren.

4.1.2	 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie  
	 vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht.
4.1.3	 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürger- 
	 kriegsereignisse verursacht sind.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person 
auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignissen betroffen wird.
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages 
nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des 
Staates, in dem sich die versicherte Person aufhält.
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf 
deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch 
nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie 
für Unfälle durch ABC-Waffen und im Zusammenhang mit einem 
Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den Ländern China, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder 
USA.

4.1.4	 Unfälle der versicherten Person
–	 als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er  
	 nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als  
	 sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges;
–	 bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden berufli- 
	 chen Tätigkeit;
–	 bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.
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4.1.5	 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie  
	 sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an  
	 Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungs- 
	 fahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von Höchstge- 
	 schwindigkeiten ankommt.
4.1.6	 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verur- 
	 sacht sind.
4.2	 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen:
4.2.1	 Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren  
	 Organen und Gehirnblutungen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen 
Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziff. 1.3 die überwiegende 
Ursache ist.

4.2.2	 Gesundheitsschäden durch Strahlen.
4.2.3	 Gesundheitsschädigungen durch HeiImaßnahmen oder Eingriffe  
	 am Körper der versicherten Person.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen 
oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische und -therapeutische, 
durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall nach Ziff. 1.3 
veranlasst waren.

4.2.4	 Infektionen.

4.2.4.1	Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie
–	 durch Insektenstiche oder -bisse oder
–	 durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzun- 
	 gen verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder  
	 später in den Körper gelangten.

4.2.4.2	Versicherungsschutz besteht jedoch für
–	 Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für
–	 Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallver- 
	 letzungen nach Ziff. 1.3, die nicht nach Ziff. 5.2.4.1 ausgeschlos- 
	 sen sind, in den Körper gelangten.

4.2.4.3	Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verur- 
	 sacht sind, gilt Ziff. 5.2.3 Satz 2 entsprechend.
4.2.5	 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn  
	 diese durch einen Unfall verursacht wurden.
4.2.6	 Bauch- oder Unterleibsbrüche.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn durch ein unter die-
sen Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziff. 1.3 die überwie-
gende Ursache ist.

Der Leistungsfall

5.	 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?

Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können 
wir unsere Leistung nicht erbringen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Fristen für die Beantragung der 
jeweiligen Leistungsarten gemäß Ziff. 2. In ggf. zusätzlich verein-
barten Besonderen Bedingungen oder Zusatzbedingungen kön-
nen weitere oder abweichende Fristen geregelt sein.

5.1	 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht her- 
	 beiführt, müssen Sie oder die versicherte Person unverzüglich  
	 einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns  
	 unterrichten.
5.2	 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versi 
	 cherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns unverzüglich  
	 zurücksenden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche  
	 Auskünfte müssen in gleicher Weise erteilt werden.
5.3	 Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Per- 
	 son auch von diesen untersuchen lassen. Die notwendigen Kosten  
	 einschließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles  
	 tragen wir.
5.4	 Die Ärzte, die die versicherte Person – auch aus anderen Anläs- 
	 sen – behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, Versi- 
	 cherungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforder- 
	 lichen Auskünfte zu erteilen.
5.5	 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von  
	 48 Stunden zu melden, auch wenn uns der Unfall schon angezeigt  
	 war.

Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion 
durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

6.	 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?

Wird eine Obliegenheit nach Ziff. 5 vorsätzlich verletzt, verlieren 
Sie Ihren Versicherungsschutz.

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn 

wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folgen hingewiesen haben.

Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig 
verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der 
Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 
wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns 
zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verletzung einer vor-
vertraglichen Anzeigepflicht ausüben.

7.	 Wann sind die Leistungen fällig?
7.1	 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditäts- 
	 anspruch innerhalb von drei Monaten – in Textform zu erklären,  
	 ob und in welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen. Die  
	 Fristen beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen:

–	 Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,
–	 beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den
	 Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die Bemessung der  
	 Invalidität notwendig ist.
	 Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leis- 
	 tungsanspruchs entstehen, übernehmen wir
–	 bei Invalidität bis zu 1 Promille der versicherten Summe,
–	 bei Übergangsleistung bis zu 1 Prozent der versicherten  
	 Summe,
–	 bei Tagegeld bis zu 1 Tagegeldsatz,
–	 bei Krankenhaustagegeld bis zu 1 Krankenhaustagegeldsatz.
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.

7.2	 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über  
	 Grund und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.
7.3	 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest,  
	 zahlen wir – auf Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse.

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung 
innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer ver-
einbarten Todesfallsumme beansprucht werden.

7.4	 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich,  
	 längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich  
	 bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14.  
	 Lebensjahres verlängert sich diese Frist von drei auf fünf Jahre.  
	 Dieses Recht muss

–	 von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere
	 Leistungspflicht nach Ziff. 7.1,
–	 von Ihnen vor Ablauf der Frist ausgeübt werden.
Er gibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleis-
tung, als wir bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5 % 
jährlich zu verzinsen.

Die Versicherungsdauer

8.	 Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 
8.1	 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Beginn des Versicherungsschutzes richtet sich nach den 
Zusatzbedingungen zum Gruppenversicherungsvertrag Punkt C.

8.2	 Dauer und Ende des Vertrages
Das Ende des Versicherungsvertrags richtet sich nach den Zusatz-
bedingungen zur Gruppenversicherung. 
Ab Vollendung des 18. Lebensjahres besteht der Versicherungs-
schutz nicht weiter fort.

8.3	 Kündigung nach Versicherungsfall
Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, 
wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine 
Leistung erhoben haben.

Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach  
Leistung oder – im Falle eines Rechtsstreits – nach Klagerück- 
nahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in  
Schriftform zugegangen sein.

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei 
uns wirksam.
Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem spä-
teren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des laufenden 
Versicherungsjahres wirksam wird.
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang 
bei Ihnen wirksam.



5 | AVB PumucklCard 2021

Der Versicherungsbeitrag

9.	 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 
	 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig  
	 bezahlen?

Der Beitrag und die Regelungen zur Beitragszahlung richten sich 
nach den Zusatzbedingungen zur Gruppenversicherung.

Weitere Bestimmungen

10.	 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Per- 
	 sonen zueinander?
10.1	 Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem  
	 anderen zustoßen (Fremdversicherung), steht die Ausübung der  
	 Rechte aus dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern  
	 Ihnen zu. Sie sind neben der versicherten Person für die Erfüllung  
	 der Obliegenheiten verantwortlich.
10.2	 Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnach- 
	 folger und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.
10.3	 Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne unsere  
	 Zustimmung weder übertragen noch verpfändet werden.

11.	 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
11.1	 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebli- 
	 che Umstände

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen 
bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen 
wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss 
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-
ßen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach 
Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fra-
gen im Sinne des Satzes 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich 
sind die Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Ein-
fluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbar-
ten Inhalt abzuschließen.
Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen 
für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrer-
heblichen Umstände und die Beantwortung der an sie gestellten 
Fragen verantwortlich.
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt die-
ser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behan-
deln lassen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies 
arglistig verschwiegen.

11.2	 Rücktritt
11.2.1	Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerhebli-
chen Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag 
zurückzutreten. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen haben.
Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, 
auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist 
dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung 
unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rück-
trittsrecht begründet, Kenntnis erlangen. Der Rücktritt erfolgt 
durch Erklärung Ihnen gegenüber:

11.2.2	Ausschluss des Rücktrittsrechts
Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannten.
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie 
oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben.
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der 
Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

11.2.3	Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir 
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, 
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder 
für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem 
Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben.
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.

11.3	 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung
11.3.1	Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung  
	 weder auf Vorsatz, noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kön- 
	 nen wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist  
	 von einem Monat in Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn wir  
	 Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer  
	 Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklä-
rung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir 
von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.
Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeige-
pflichtverletzung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachwei-
sen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten.

11.3.2	Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Ver- 
	 trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu  
	 anderen Bedingungen geschlossen hätten, werden die anderen  
	 Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbe- 
	 standteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, wer- 
	 den die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungspe- 
	 riode Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch geson- 
	 derte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflicht- 
	 verletzung hingewiesen haben.

Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der 
Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, 
die uns zur Vertragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangen.
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn 
wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannten.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht an 
gezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos in Schriftform 
kündigen.

11.4	 Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufech-
ten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil 
des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

12.	 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
12.1	 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei  
	 Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen  
	 Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
12.2	 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemel- 
	 det worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem  
	 Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Text- 
	 form zugeht.

13.	 Welches Gericht ist zuständig?
13.1	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt  
	 sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem  
	 unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.  
	 Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit  
	 der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines  
	 solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
13.2	 Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem  
	 Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Erman- 
	 gelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts  
	 zuständig ist.

14.	 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?

Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?
14.1	 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an  
	 unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein  
	 oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäfts- 
	 stelle gerichtet werden.
14.2	 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt,  
	 genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzuge- 
	 ben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die  
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	 letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach  
	 der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entspre- 
	 chend für den Fall einer Änderung Ihres Namens.

15.	 Welches Recht findet Anwendung?

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

16.	 Wann und warum können wir Änderungen im Bedingungswerk  
	 vornehmen?
16.1	 Einzelne Bedingungen können wir mit Wirkung für bestehende  
	 Versicherungsverträge ändern, ergänzen oder ersetzen,

–	 wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird, die  
	 diese Bedingungen betrifft oder auf der diese beruhen,
–	 bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen  
	 oder geänderten höchstrichterlichen Rechtsprechung,
–	 wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für  
	 unwirksam erklärt oder
–	 wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
	 diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als mit dem gelten 
	 den Recht nicht vereinbar beanstandet und uns zur Abände- 
	 rung auffordert und dadurch eine durch gesetzliche Bestim- 
	 mungen nicht zu schließende Vertragslücke entstanden ist und  
	 das Verhältnis Beitragsleistung und Versicherungsschutz in  
	 nicht unbedeutendem Maße gestört wird.
	 Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:
–	 Umfang des Versicherungsschutzes,
–	 Deckungsausschlüsse,
–	 Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.

16.2	 Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen müssen  
	 wir Ihnen schriftlich bekannt geben und Inhalt und Grund der  
	 Änderung erläutern. Sie gelten als genehmigt, wenn Sie nicht  
	 innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe in Textform  
	 widersprechen. Hierauf weisen wir Sie bei der Bekanntgabe aus 
	 drücklich hin. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige  
	 Absendung des Widerspruchs. Bei fristgemäßem Widerspruch 
	  treten die Änderungen nicht in Kraft.
16.3	 Die geänderten Bedingungen dürfen Sie als unseren Versiche- 
	 rungsnehmer als einzelne Regelung und im Zusammenwirken  
	 mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht schlechter stellen  
	 als die ursprüngliche Regelung.


